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6Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 4 erlassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin-
nen
1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder
2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch

auf Elterngeld nach § 1 während des Zeitraums nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und
3 haben.

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit. Der Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit nur unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte.
(1) 1Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer oder

Arbeitnehmerinnen im Sinne dieses Gesetzes. 2Die Elternzeit wird auf Berufs-
bildungszeiten nicht angerechnet.

(2) 1Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten
und die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes),
soweit sie am Stück mitarbeiten. 2 Für sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der
Auftraggeber oder Zwischenmeister und an die Stelle des Arbeitsverhältnisses
das Beschäftigungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge. (1) Ein sachlicher Grund, der die Befris-
tung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer
oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder
einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach
dem Mutterschutzgesetz1), einer Elternzeit, einer auf Tarifvertrag, Betriebsver-
einbarung oder einzelvertraglicher Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistel-
lung zur Betreuung eines Kindes oder für diese Zeiten zusammen oder für Teile
davon eingestellt wird.

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung
für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig be-
stimmt oder bestimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwe-
cken zu entnehmen sein.

(4) 1Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von mindestens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der
Elternzeit, kündigen, wenn die Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers
vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die vorzeitige
Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der
Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit in den Fällen des § 16
Absatz 3 Satz 2 nicht ablehnen darf.

(5) Das Kündigungsschutzgesetz2) ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwen-
den.

1) Nr. 9.
2) Nr. 25.
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(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen
ist.

(7) 1Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die
Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so
sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die
sich in der Elternzeit befinden oder zur Betreuung eines Kindes freigestellt sind,
nicht mitzuzählen, solange für sie aufgrund von Absatz 1 ein Vertreter oder eine
Vertreterin eingestellt ist. 2Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder die Ver-
treterin nicht mitzuzählen ist. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn
im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der
Arbeitsplätze abgestellt wird.

Abschnitt 5. Statistik und Schlussvorschriften

§ 22 Bundesstatistik. (1) 1Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Geset-
zes sowie zu seiner Fortentwicklung sind laufende Erhebungen zum Bezug von
Elterngeld und Betreuungsgeld als Bundesstatistiken durchzuführen. 2Die Er-
hebungen erfolgen zentral beim Statistischen Bundesamt.

(2) 1Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum
jeweils letzten Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermo-
nate für Personen, die in einem dieser Kalendermonate Elterngeld bezogen
haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale:
1. Art der Berechtigung nach § 1,
2. Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags nach Art und

Höhe (§ 2 Absatz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4, § 2c, die §§ 2d, 2e
oder § 2f),

3. Höhe und Art des zustehenden Monatsbetrags (§ 4 Absatz 2 Satz 2 und
Absatz 3 Satz 1) ohne die Berücksichtigung der Einnahmen nach § 3,

4. Art und Höhe der Einnahmen nach § 3,
5. Inanspruchnahme der als Partnerschaftsbonus gewährten Monatsbeträge nach

§ 4 Absatz 4 Satz 3 und der weiteren Monatsbeträge Elterngeld Plus nach § 4
Absatz 6 Satz 2,

6. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,
7. Geburtstag des Kindes,
8. für die Elterngeld beziehende Person:

a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,
b) Staatsangehörigkeit,
c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen El-

ternteil und
e) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

2Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6 sind für jeden Lebensmonat
des Kindes bezogen auf den nach § 4 Absatz 1 möglichen Zeitraum des
Leistungsbezugs zu melden.

(3) 1Die Statistik zum Bezug von Betreuungsgeld erfasst vierteljährlich zum
jeweils letzten Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermo-

9a BEEG § 22 Besonderer Arbeitnehmerschutz
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nate erstmalig zum 30. September 2013 für Personen, die in einem dieser
Kalendermonate Betreuungsgeld bezogen haben, für jedes den Anspruch aus-
lösende Kind folgende Erhebungsmerkmale:
1. Art der Berechtigung nach § 4a,
2. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,
3. Geburtstag des Kindes,
4. für die Betreuungsgeld beziehende Person:

a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,
b) Staatsangehörigkeit,
c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen El-

ternteil und
e) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

2Die Angaben nach Nummer 2 sind für jeden Lebensmonat des Kindes
bezogen auf den nach § 4d Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs
zu melden.

(4) Hilfsmerkmale sind:
1. Name und Anschrift der zuständigen Behörde,
2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für

eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person und
3. Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin.

§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung an das Statistische Bundes-
amt. (1) 1 Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspflicht. 2Die Angaben
nach § 22 Absatz 4 Nummer 2 sind freiwillig. 3Auskunftspflichtig sind die nach
§ 12 Absatz 1 zuständigen Stellen.

(2) 1Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist gegenüber den nach § 12
Absatz 1 zuständigen Stellen zu den Erhebungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2
und 3 auskunftspflichtig. 2Die zuständigen Stellen nach § 12 Absatz 1 dürfen
die Angaben nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 und Absatz 3 Satz 1
Nummer 4, soweit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht erforderlich sind,
nur durch technische und organisatorische Maßnahmen getrennt von den
übrigen Daten nach § 22 Absatz 2 und 3 und nur für die Übermittlung an das
Statistische Bundesamt verwenden und haben diese unverzüglich nach Über-
mittlung an das Statistische Bundesamt zu löschen.

(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektronisch bis
zum Ablauf von 30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichtszeitraums an das
Statistische Bundesamt zu übermitteln.

§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen durch
das Statistische Bundesamt. 1Zur Verwendung gegenüber den gesetzgeben-
den Körperschaften und zu Zwecken der Planung, jedoch nicht zur Regelung
von Einzelfällen, übermittelt das Statistische Bundesamt Tabellen mit statisti-
schen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden.
2Tabellen, deren Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, dürfen nur

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz §§ 23, 24 BEEG 9a
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dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter als auf Regierungs-
bezirksebene, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

§ 24a Übermittlung von Einzelangaben durch das Statistische Bun-
desamt. (1) 1Zur Abschätzung von Auswirkungen der Änderungen dieses
Gesetzes im Rahmen der Zwecke nach § 24 übermittelt das Statistische
Bundesamt auf Anforderung des fachlich zuständigen Bundesministeriums die-
sem oder von ihm beauftragten Forschungseinrichtungen Einzelangaben ab
dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals nach § 22
Absatz 4 Nummer 3 für die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosimulati-
onsmodellen. 2Die Einzelangaben dürfen nur im hierfür erforderlichen Um-
fang und mittels eines sicheren Datentransfers übermittelt werden.

(2) 1Bei der Verarbeitung der Daten nach Absatz 1 ist das Statistikgeheimnis
nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes zu wahren. 2Dafür ist die Trennung von
statistischen und nichtstatistischen Aufgaben durch Organisation und Verfahren
zu gewährleisten. 3Die nach Absatz 1 übermittelten Daten dürfen nur für die
Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. 4Die übermittelten
Einzeldaten sind nach dem Erreichen des Zweckes zu löschen, zu dem sie
übermittelt wurden.

(3) 1Personen, die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben nach
Absatz 1 Satz 1 sind, unterliegen der Pflicht zur Geheimhaltung nach § 16
Absatz 1 und 10 des Bundesstatistikgesetzes. 2 Personen, die Einzelangaben nach
Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, müssen Amtsträger oder für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichtete sein. 3Personen, die Einzelangaben erhalten
sollen und die nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichtete sind, sind vor der Übermittlung zur Geheimhaltung zu verpflich-
ten. 4 § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März
1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom
15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, gilt in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend. 5Die Empfängerinnen und Empfänger von
Einzelangaben dürfen aus ihrer Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse nur für die
in Absatz 1 genannten Zwecke verwenden.

§ 24b Elektronische Unterstützung bei der Antragstellung. (1) 1Zur
elektronischen Unterstützung bei der Antragstellung kann der Bund ein Inter-
netportal einrichten und betreiben. 2Das Internetportal ermöglicht das elektro-
nische Ausfüllen der Antragsformulare der Länder sowie die Übermittlung der
Daten aus dem Antragsformular an die nach § 12 zuständige Behörde. 3Zustän-
dig für Einrichtung und Betrieb des Internetportals ist das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 4Die Ausführung dieses Gesetzes
durch die nach § 12 zuständigen Behörden bleibt davon unberührt.

(2) 1Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist
für das Internetportal datenschutzrechtlich verantwortlich. 2Für die elektro-
nische Unterstützung bei der Antragstellung darf das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend die zur Beantragung von Elterngeld
erforderlichen personenbezogenen Daten sowie die in § 22 genannten statisti-
schen Erhebungsmerkmale verarbeiten, sofern der Nutzer in die Verarbeitung
eingewilligt hat. 3Die statistischen Erhebungsmerkmale einschließlich der zur

9a BEEG §§ 24a, 24b Besonderer Arbeitnehmerschutz
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Beantragung von Elterngeld erforderlichen personenbezogenen Daten sind
nach Beendigung der Nutzung des Internetportals unverzüglich zu löschen.

§ 25 Bericht. 1Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag bis zum
31. Dezember 2015 einen Bericht über die Auswirkungen des Betreuungs-
geldes vor. 2Bis zum 31. Dezember 2017 legt sie einen Bericht über die
Auswirkungen der Regelungen zum Elterngeld Plus und zum Partnerschafts-
bonus sowie zur Elternzeit vor. 3Die Berichte dürfen keine personenbezogenen
Daten enthalten.

§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches. (1) Soweit dieses
Gesetz zum Elterngeld oder Betreuungsgeld keine ausdrückliche Regelung
trifft, ist bei der Ausführung des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts das
Erste Kapitel des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden.

(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gelten
entsprechend.

§ 27 Übergangsvorschrift. (1) 1 Für die vor dem 1. Januar 2015 geborenen
oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist § 1 in der bis zum
31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 2Für die vor dem
1. Juli 2015 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen
Kinder sind die §§ 2 bis 22 in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden
Fassung weiter anzuwenden. 3 Satz 2 gilt nicht für § 2c Absatz 1 Satz 2 und § 22
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2.

(1a) Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozial-
gesetzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte in Bezug nimmt, gelten die betreffenden Regelungen für Mutter-
schaftsgeld nach der Reichsversicherungsordnung oder nach dem Gesetz über
die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend.

(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind
§ 8 Absatz 1 und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Fassung weiter anzuwenden.
[Abs. 3 bis 29.2.2020:]

(3) § 1 Absatz 7 in der Fassung des Artikels 35 des Gesetzes vom 12. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume
betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.
[Abs. 3 ab 1.3.2020:]
(3) 1 § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels 36 des

Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen
anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen. 2 § 1
Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 36 des Gesetzes vom
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen anzuwenden, die
Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz §§ 25–27 BEEG 9a
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10. Sozialgesetzbuch
Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von

Menschen mit Behinderungen –
(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX)1)

Vom 23. Dezember 2016
(BGBl. I S. 3234)

FNA 860-9-3

zuletzt geänd. durch Art. 8 MDK-Reformgesetz v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789)

– Auszug –

Inhaltsübersicht

Teil 1. Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte
Menschen

(hier nicht abgedruckt)

Teil 2. Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Be-
hinderungen (Eingliederungshilferecht)

(hier nicht abgedruckt)

Teil 3. Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehinder-
tenrecht)

Kapitel 1. Geschützter Personenkreis
§ 151 Geltungsbereich
§ 152 Feststellung der Behinderung, Ausweise
§ 153 Verordnungsermächtigung

Kapitel 2. Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber
§ 154 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
§ 155 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen
§ 156 Begriff des Arbeitsplatzes
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1) Verkündet als Art. 1 BundesteilhabeG v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234); Inkrafttreten gem. Art. 26
Abs. 1 dieses G am 1.1.2018, mit Ausnahme von Teil 2 Kapitel 1–7 (§§ 90–122) sowie Kapitel 9–11
(§§ 135–150), die gem. Abs. 4 Nr. 1 dieses G mit Ausnahme von § 94 Absatz 1 am 1.1.2020 in Kraft
treten.
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